
 

Konkretisierung des § 3 Absatz 1 Satz 2 KiJuSSpVO durch das Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport im Einvernehmen mit der obersten Gesundheitsbehörde 

für den Zeitraum vom 15. Februar 2021 bis zum 14. März 2021 

 
 
In Konkretisierung des § 3 Absatz 1 Satz 2 KiJuSSpVO wird festgelegt, dass folgende Personen die 
Einrichtungen nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 nicht betreten und Angebote nach § 1 Absatz 1 
Nr. 4 und 5 nicht nutzen dürfen:  
 
1. Kinder mit gastrointestinalen Symptomen (erhebliche Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen); 
 
2. Kinder mit Muskelschmerzen; 
 
3. Personen mit Störung des Geruchs- bzw. Geschmackssinns; 
 
4. Personen mit schweren respiratorischen Symptomen wie akuter Bronchitis, Pneumonie, Atemnot 

oder Fieber über 38 °C; 
 
5. Personen mit respiratorischen Symptomen (trockener Husten, Schnupfen, Fieber), wenn 

zusätzlich  
a. ein enger Kontakt zu anderen Personen in der Einrichtung oder während des Angebotes zu 

erwarten ist; oder 
b. eine Exposition gegenüber dem Virus wahrscheinlich ist, insbesondere wenn eine 

Verbindung zu einem bekannten Ausbruchsgeschehen besteht. 
Das Betretungsverbot nach Nr. 5 gilt nicht für Kinder mit Rhinorrhoe (laufender Nase) oder 
verstopfter Nasenatmung (ohne Fieber), gelegentlichem Husten, Halskratzen oder Räuspern, die 
gemäß der Beurteilung eines Elternteils oder Betreuenden nicht auf eine beginnende akute 
Atemwegsinfektion hinweisen. 
 
 
 
 
 
Erfurt, 14. Februar 2021 
 
 
 
Helmut Holter 


